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Gemarkung: Osterwick
Flur: 021 / 022 
Quellenvermerk: Land NRW / Kreis Coesfeld (März 2023)
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN

1. Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am ................................... gem. § 2 und 
§ 2a des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, diesen Bebauungsplan 
aufzustellen. Dieser Beschluss ist am ................................... ortsüblich 
bekannt gemacht worden.

Rosendahl, den ................................... 

2. Frühzeitige Beteiligung
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat 
vom ................................... bis ................................... gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
stattgefunden. Diese frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

Rosendahl, den ...................................

3. Beschluss zur Offenlage
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am ................................... gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit 
Begründung - öffentlich auszulegen.

Rosendahl, den ................................... 

4. Offenlage
Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ................................... bis ................................... 
einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ...................................
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der Einholung 
der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

Rosendahl, den ...................................

5. Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am ................................... gem. § 10 
BauGB diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser 
Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Rosendahl, den...................................

6. Bekanntmachung
Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes 
am ................................  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser 
Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.

Rosendahl, den ...................................

................................ ................................
Gottheil
(Bürgermeister) (Schriftführer/in)

................................
Gottheil
(Bürgermeister)

................................ ................................
Gottheil
(Bürgermeister) (Schriftführer/in)

................................
Gottheil
(Bürgermeister)

................................ ................................
Gottheil
(Bürgermeister) (Schriftführer/in)

................................
Gottheil
(Bürgermeister)

� Geobasis NRW (2023)
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"Eichenkamp III" - Ortsteil Osterwick
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01.09.2025 Entwurf gem. §§ 3(2) / 4(2) BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,8

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

SONSTIGE PLANZEICHEN

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Gewerbegebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1GE1-4/GE1*-3*

abweichende Bauweisea

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung

Höhe Baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

H max: 

Baumassenzahl10,0

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Schutz- und Trenngrün

Zweckbestimmung:

S+T

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND 
SONSTIGE MAẞNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Regenrückhaltebecken

Zweckbestimmung:

RRB

Geschossflächenzahl2,4

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Vorgeschlagene Abgrenzung (Stellplätze, Fahrbahn, Grundstücke, Gebäude)

Bestandhöhen in Meter ü. NHN

Flurgrenze FlurnummerFlur 10

110,30

Flurstücksgrenzen
und Flurstücksnummer

Fahrbahnrand

vorhandene Böschung

123

Gebäude mit Hausnummer  
außerhalb Plangebiet

1

Verbotszone für Außenwerbung gem. § 28 Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW

Beschränkungszone für Außenwerbung gem. § 28 Straßen- und Wegegesetz StrWG NRW

Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
zugunsten der VersorgungsträgerL

Mit G=Geh,- F=Fahr- und L=Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 
BauGB zugunsten der Anlieger

GFL

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4 - 9) BauNVO)

1.1 Das Gewerbegebiet wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen 
Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt. Die Abstandsliste zum 
Runderlass d. Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 6.6.2007 (V-3 - 
8804.25.1) ist Bestandteil der textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes.

GE 1:
 In den mit GE 1 gekennzeichneten Flächen sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I – 
VII (lfd. Nr. 1 - 221 ) der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 (V-3 - 8804.25.1) sowie 
Betriebe mit vergleichbarem Emissionsverhalten unzulässig. Dies gilt nicht für Betriebe der 
Abstandsklasse VI und VII (lfd. Nr. 161 - 221) der Abstandsliste soweit diese in der Abstandsliste 
mit (*) gekennzeichnet sind.
Ausnahmsweise zugelassen werden können die übrigen Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse VII (lfd. Nr. 199 - 221), wenn im Einzelfall durch besonderen 
Immissionsschutznachweis die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird.

GE 2: 
In den mit GE 2 gekennzeichneten Flächen sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I – VI 
(lfd. Nr. 1 - 199 ) der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 (V-3 - 8804.25.1) sowie Betriebe mit 
vergleichbarem Emissionsverhalten unzulässig. Dies gilt nicht für Betriebe der Abstandsklasse V 
und VI (lfd. Nr. 81 - 199 ) der Abstandsliste soweit diese in der Abstandsliste mit (*) 
gekennzeichnet sind.
 Ausnahmsweise zugelassen werden können die übrigen Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse VI (lfd. Nr. 161 - 199), wenn im Einzelfall durch besonderen 
Immissionsschutznachweis die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird.

GE 3: 
In den mit GE 2 gekennzeichneten Flächen sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I – V 
(lfd. Nr. 1 - 160 ) der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 (V-3 - 8804.25.1) sowie Betriebe mit 
vergleichbarem Emissionsverhalten unzulässig. Dies gilt nicht für Betriebe der Abstandsklassen V 
und IV  (lfd. Nr. 37 - 160) soweit diese in der Abstandsliste mit (*) gekennzeichnet sind.
Ausnahmsweise zugelassen werden können die übrigen Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse V (lfd. Nr. 81 - 160), wenn im Einzelfall durch besonderen 
Immissionsschutznachweis die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird.

GE 4:
In den mit GE 4 gekennzeichneten Flächen sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklassen I – IV 
(lfd. Nr. 1 - 80 ) der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6.6.2007 (V-3 - 8804.25.1) sowie Betriebe mit 
vergleichbarem Emissionsverhalten unzulässig. Dies gilt nicht für Betriebe der Abstandsklassen III 
und IV  (lfd. Nr. 23- 36) soweit diese in der Abstandsliste mit (*) gekennzeichnet sind.
Ausnahmsweise zugelassen werden können die übrigen Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse IV (lfd. Nr. 37 - 80), wenn im Einzelfall durch besonderen 
Immissionsschutznachweis die Unbedenklichkeit nachgewiesen wird.

1.2 Im Rahmen der unter 1.1 festgesetzten Nutzungsgliederung des Gewerbegebiets sind Betriebe 
und Anlagen, die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5a) BImSchG bilden, ausgeschlossen.

1.3 Innerhalb der mit GE 1*, GE 2* und GE 3* gekennzeichneten Gewerbegebiete sind Im Rahmen 
der unter 1.1 festgesetzten Nutzungsgliederung geruchsemittierende Betriebe und Anlagen 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig sind geruchsemittierende Betriebe und Anlagen im 
Einzelfall, wenn nachgewiesen wird, dass diese keinen Beitrag zu der 
Geruchsimmissionssituation leisten.

1.4 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen 
für den Verkauf an Endverbraucher unzulässig.

1.5 Verkaufsstätten von Handwerksbetrieben sowie Betrieben des produzierenden und 
weiterverarbeitenden Gewerbes (,,Annexhandel") können ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, in betrieblichem 
Zusammenhang errichtet ist, dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich 
untergeordnet, eine sortimentsbezogene Zuordnung zum Hauptbetrieb besteht sowie solange die 
entsprechende gewerbliche Nutzung des Hauptbetriebs besteht und die Grenze der 
Großflächigkeit i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird.

1.6 Im Gewerbegebiet sind Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen 
Dienstleistungen und Darbietungen dienen unzulässig. 

1.7 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind (gem. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO) können im Gewerbegebiet ausnahmsweise 
zugelassen werden, wenn diese in das Betriebsgebäude integriert sind. Selbständige 
Wohngebäude für Betriebsleiter und Aufsichtspersonal sind unzulässig. 

1.8 Im Gewerbegebiet sind die gem. § 8 (3) Nr. 2 bis 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Die maximalen Höhen baulicher Anlagen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung in m 
ü. NHN festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlagen.

2.2 Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise 
gem. § 16 (6) BauNVO um bis zu 3,0 m zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) 
vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. S. 248), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt 
geänderten Fassung. 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013
(BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 
(BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

HINWEISE
1. DENKMÄLER

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

 Der LWL -Archäologie für Westfalen- Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der 
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) 
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG 
NRW).

 Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen 
Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 26 
(2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen 
freizuhalten.

2. KAMPFMITTEL
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe ist durch die örtliche Ordnungsbehörde oder 
Polizei unverzüglich zu verständigen. 

3. ARTENSCHUTZ
Eine Bauzeitregelung zur Entfernung und Rodung von Gehölzen betreffend ist notwendig, um 
Verstöße gegen das Zugriffverbot nach § 44 BNatSchG sicher auszuschließen. Eine Entfernen 
und Rodung von Gehölzen darf daher gem. § 39 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. eines 
Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres durchgeführt werden.
Eine Inanspruchnahme oder Baufeldräumung von Offenlandstandorten ist artspezifisch nur 
zwischen dem 01.07. eines Jahres und dem 15.03. des Folgejahres möglich. Zwischen dem 
16.03. und dem 30.06. eines Jahres ist im Regelfall keine Durchführung der Maßnahme möglich, 
außer im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Kontrolle können artenschutzrechtliche Verstöße 
gegen § 44 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden.
Für die Außenbeleuchtung sind nur insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer 
Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % 
zu verwenden (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und 
LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton, z.B. warmweiß, gelblich, 
orange, amber, Farbtemperatur von 2700 Kelvin oder weniger). Die Beleuchtungsintensität ist auf 
ein Minimum zu reduzieren. Dazu sind die Lampen möglichst niedrig aufzustellen und 
geschlossene Lampenkörper zu verwenden, so dass das Licht nur direkt nach unten strahlt. 
Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu vermeiden. Die Beleuchtungsdauer und 
die Strahlungsleistung ist auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen.

4. ANLAGEN DER AUßENWERBUNG ENTLANG DER L 571 
In einer Entfernung von 40 m vom Fahrbahnrand unterliegt die Errichtung oder Änderung von 
Anlagen der Außenwerbung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in jedem Einzelfall der 
Zustimmungspflicht des Straßenbaulastträgers.
Anlagen der Außenwerbung sind in einer Entfernung von bis zu 20 m zur Fahrbahnkante der L 
571 unzulässig. 

5. Bodenschutz
Für Bauvorhaben, bei denen auf einer Fläche von > 3.000 m2 Bodenmaterial aus dem Ober- oder 
Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder 
vorübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, ist auf Grundlage von § 4 Abs. 5 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) die Untere Bodenschutzbehörde des 
Kreises Coesfeld ins Benehmen zu setzen, um die Notwendigkeit einer bodenkundlichen 
Baubegleitung nach DIN 19639 zu prüfen.
Gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz für NRW (LBodSchG) sind der 
Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 
verpflichtet, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung auf 
dem Grundstück unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.

6. EINSICHTNAHME VORSCHRIFTEN
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Erlasse 
und DIN-Normen) können im Rathaus der Gemeinde Rosendahl, Fachbereich Planen und Bauen 
eingesehen werden.

3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4)BauNVO)

3.1 Innerhalb der Gewerbe- und Industriegebiete ist abweichende Bauweise festgesetzt. Eine 
betriebsbedingte Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m ist zulässig, wobei die für eine 
offene Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten sind.

4 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)

4.1 Zur Vermeidung einer Gewässer- oder Bodenbelastung sind Dacheindeckungen aus nicht 
beschichtetem und nicht wetterbeständigem Metall nicht zulässig. 

4.2 Im Plangebiet sind Feuerwehrumfahrungen und -aufstellflächen sowie PKW-Stellplätze aus 
wasserdurchlässigen Materialien (Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Drainagepflaster o.ä.) anzulegen.

5 FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

5.1 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit einheimischen, 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Pflanzabstand 1 x 1 m flächendeckend zu 
bepflanzen. Die Grünsubstanzen der Flächen zur Anpflanzung und / oder mit einem 
Erhaltungsgebot belegten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen 
mit gleichartigen heimischen, standortgerechten Gehölzen zu ersetzen. 

5.2 Es ist je angefangene 1.000 m² Gewerbefläche mindestens ein mittel- bis großkroniger Baum 
(Bäume 1. oder 2. Ordnung) oder eine Strauchgruppe (mind. 5 Sträucher) auf dem Grundstück zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Für die Anpflanzung sind heimische, standortgerechte und 
klimaangepasste Gehölze zu verwenden. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichwertigen 
Gehölzen zu ersetzen.

5.3 Die Dachflächen von Flachdächern oder flach geneigter Dächer bis 15° in Massivbauweise sind 
mit einem mindestens 8 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft 
flächig zu begrünen. Für Dächer in Leichtbauweise (Blech-, Faserzement- oder vergleichbarer 
Dacheindeckungen) wird dies empfohlen. Lichtkuppeln sowie haustechnische Anlagen, die dem 
Nutzungszweck des Gebäudes dienen, können zugelassen werden.


